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Abfall in Europa  
In der Europäischen Union werden jedes 
Jahr über 1,3 Milliarden Tonnen Abfall 
produziert, wobei die Abfallmenge gemes-
sen am Wirtschaftswachstum eher noch 
zunimmt. Zwischen 1995 und 2003 sind 
sowohl das Bruttoinlandsprodukt als auch 
die Menge an Siedlungsabfällen um 19 
Prozent gestiegen (1). 
Laut Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften werden Siedlungsabfälle in 
der Europäischen Union derzeit „zu 49 
Prozent deponiert, zu 18 Prozent ver-
brannt und zu 33 Prozent dem Recycling 
beziehungsweise der Kompostierung 
zugeführt. Zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestehen große 
Unterschiede; sie reichen von einer 
extrem geringen Recyclingquote 
(Deponierung von 90 Prozent der Abfälle, 
Recycling und energetische Verwertung 
von 10 Prozent) bis zu relativ hohen öko-
logischen Standards (Deponierung von 10 
Prozent, energetische Verwertung von 25 
Prozent und Recycling von 65 Prozent der 
Abfälle)“. „Der Anteil von Recycling und 
Verbrennung an der Abfallentsorgung 
nimmt zwar zu, die absolute Menge depo-
nierter Abfälle sinkt jedoch wegen des 
steigenden Abfallaufkommens nicht“ (2). 

Müllexporte 
Als gefährlich klassifizierte Abfälle gibt es 
weltweit pro Jahr circa 400 Millionen Ton-
nen. Der weit überwiegende Teil stammt 
aus Industrieländern. Circa 10 Prozent 
davon überschreiten die Grenzen. Zehn 
Jahre wuchs die Menge der nach 
Deutschland importierten genehmigungs-
pflichtigen Abfälle - das sind Abfälle mit 
gefährlichen Inhaltsstoffen sowie andere, 
mit Umweltrisiken behaftete Materialien - 
wie Rückstände aus der Gewerbeabfall-
sortierung, Klärschlämme oder Fäkalien 
aus der Massentierhaltung. Nach 6,5 Mil-
lionen Tonnen Importe ging 2005 die Zahl 
erstmals um 500.000 Tonnen zurück, 
2006 auf 5,6 Millionen Tonnen. 
Während sich bei den Importen eine 
Trendwende abzeichnet, wird der Export 
genehmigungspflichtiger Abfälle voraus-
sichtlich steigen. 2005 wuchs der Export 

um etwa sieben Prozent auf 1,1 Millionen 
Tonnen an. Im Jahr 2006 auf 2 Millionen 
Tonnen - eine Verdoppelung des Exports. 
Hauptgrund für den sinkenden Im- und 
steigenden Export ist die seit Juni 2005 
geltende Abfallablagerungsverordnung, 
die die Ablagerung nicht vorbehandelter 
Siedlungsabfälle - wie gemischten Haus-
müll - verbietet (3). 
In Nordrhein-Westfalen betrugen die Ab-
fallimporte 2005 2,4 Millionen Tonnen. 
Seit dem Jahr 2000 war ein starker An-
stieg der Importe von 0,9 Millionen Ton-
nen auf bis zu knapp drei Millionen Ton-
nen im Jahre 2004 zu verzeichnen. Die 
meisten der grenzüberschreitenden Ab-
fälle kommen dabei aus den Niederlanden 
(62,5 Prozent), Belgien (16,3 Prozent), Ir-
land (5,1 Prozent) und Frankreich (3,6 
Prozent). Im Jahr 2005 wurden 616.000 
Tonnen gefährliche Abfälle (Sonderab-
fälle) nach Nordrhein-Westfalen importiert. 
Der Anteil an der Gesamtmenge impor-
tierter Abfälle betrug 25,7 Prozent. Die 
Abfallexporte liegen weiterhin auf einem 
niedrigen Niveau und betrugen 2005 
244.000 Tonnen (4). 
2002 haben 115 Staaten die Baseler 
Konvention vereinbart, wonach der 
grenzüberschreitende Transport von ge-
fährlichen Abfällen begrenzt und geregelt 
wird. Demnach gelten folgende Prinzipien: 

• Das Aufkommen gefährlicher Abfälle 
soll auf ein Minimum reduziert werden. 

• Gefährliche Abfälle sollen möglichst 
nah am Entstehungsort behandelt und 
entsorgt werden. 

• Der grenzüberschreitende Transport 
soll nach den Grundsätzen umweltge-
rechten Handels auf ein Minimum re-
duziert werden. 

Auch wenn Einfuhr, Ausfuhr und Transit 
von Abfällen über unsere Grenzen laut 
Abfallgesetz genehmigungspflichtig sind, 
so finden doch immer wieder illegale Ex-
porte von „Giftmüll“ statt. Skrupellose Ge-
schäftemacher umgehen die hohen Ent-
sorgungskosten von Sondermüll in 
Deutschland, indem sie einen billigen Ab-
nehmer in einem Entwicklungsland finden.  
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Eine „beliebte“ Form von Export gefährli-
cher Stoffe ist das „Shipbreaking“ Schiffe, 
die zum Beispiel mit Asbest, Schwerme-
tallen und Schweröl belastet sind, werden 
zur Verschrottung zu Schiffsfriedhöfen 
nach Indien, China, Pakistan und Bangla-
desh verbracht und dort zerlegt. Jüngstes 
Beispiel ist der französische Flugzeugträ-
ger Clemenceau, der im Dezember 2005 
nach Indien verschifft wurde. Dort wurde 
unter scharfen internationalen Protesten 
die Abwrackung des mit Asbest und 
Schwermetallen hoch belasteten Kriegs-
schiffes vorgenommen (5).  
In der jüngsten Zeit entsteht eine große 
internationale Nachfrage nach Elektro- 
und Elektronikaltgeräten. Große Bedeu-
tung haben dabei China und Nigeria als 
Empfängerländer. Teilweise werden diese 
Geräte nur zur Wertstoffgewinnung ge-
nutzt. Die Bundesregierung verweist  in 
der Antwort auf eine Anfrage im Bundes-
tag darauf, dass diese Altgeräte im Ver-
gleich zu Neugeräten unverhältnismäßig 
viel Energie verbrauchen und beispiels-
weise ältere Computer oft nicht den An-
forderungen umfangreicher Softwarean-
wendungen genügen. Außerdem verhin-
dert der Export von Altgeräten den Aufbau 
lokaler Märkte für Neuware. Ein zentrales 
Problem bei Elektronikaltgeräten stellt die 
unklare Abgrenzung zwischen „Abfall“ und 
„Nicht-Abfall“ dar (6). 

Sonderabfälle und gefährliche Abfälle 
„Besonders überwachungsbedürftige Ab-
fälle“ werden mit der Änderung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 15. Juli 
2006 jetzt als „gefährliche Abfälle“ be-
zeichnet. Dafür steht auch im allgemeinen 
Sprachgebrauch der Begriff „Sonderab-
fälle“. Alle übrigen Abfälle sind „nicht ge-
fährliche Abfälle“.  
In dem Europäischen Abfallverzeichnis 
(EAV) sind 839 Abfallarten aufgeführt, 
wovon 405 Abfallarten als gefährlich ein-
gestuft und durch einen Stern (*) gekenn-
zeichnet sind. Dazu gibt es 172 soge-
nannte „Spiegeleinträge“, deren Einstu-
fung (gefährlicher Abfall oder nicht) vom 
Gehalt gefährlicher Inhaltsstoffe oder Ei-
genschaften abhängt.  

Überwachung gefährlicher Abfälle 
Die Überwachung der ordnungsgemäßen 
Entsorgung von Abfällen erfolgt mithilfe 
von Entsorgungsnachweisen, Begleit-
scheinen und Übernahmescheinen. Mit 
dem Entsorgungsnachweis müssen Ab-
fallerzeuger und Entsorger mit der zu-
ständigen Behörde den Entsorgungsweg 
vorab prüfen und festlegen. Durch Begleit- 
und Übernahmescheine („Quittierungs-
verfahren“) wird die Einhaltung des Ent-
sorgungswegs für jeden Abfalltransport 
dokumentiert. Mit einem zertifizierten Ent-
sorgungsfachbetrieb (gilt zugleich für öko-
auditierte Betriebe) entfällt die Einzelfall-
prüfung durch die Behörde (Behörden-
bestätigung).  
Mit der Änderung der Nachweisverord-
nung  wird neben der "Papierform" das so 
genannte "elektronische Abfallnachweis-
verfahren" (eANV) eingeführt. Bei diesem 
Verfahren werden die Nachweisunterla-
gen digital erstellt, signiert und versendet. 
Das neue elektronische Nachweisverfah-
ren ist zugelassen, aber noch nicht ver-
pflichtend. Erst ab dem Jahr 2010 löst das 
elektronische Nachweisverfahren das bis-
herige ab.  
2003 wurden laut Umweltbundesamt über 
19 Millionen Tonnen Abfall über die Be-
gleitscheine erfasst. 5 Millionen Tonnen 
wurden nicht durch Begleitscheine erfasst. 
25 Prozent gehen auf Deponien, 24 Pro-
zent in Behandlungsverfahren, 22 Prozent 
in Verwertungsverfahren, 14 Prozent in 
chemisch-physikalische Behandlung und 
rund 9 Prozent in die Verbrennung. 

Transport gefährlicher Güter 
Sonderabfälle sind keineswegs zu ver-
wechseln mit Gefahrgütern. Gefahrgüter 
sind vor allem explosive Stoffe, Gase, 
entzündbare und selbstentzündliche 
Stoffe giftige, ätzende, infektiöse, radioak-
tive sowie wasser- und umweltgefähr-
dende Stoffe. Nach der Gefahrgutverord-
nung Straße und Eisenbahn (GGVSE vom 
24. November 2006) sind solche Stoffe 
Gefahrgüter, von denen beim Transport 
Gefahren ausgehen können. Dazu gibt es 
Vorschriften über die Kennzeichnung, Si-
cherung, Verpackung und den Transport, 
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die im Europäischen Übereinkommen 
über die internationale Beförderung ge-
fährlicher Güter auf der Straße (ADR) ge-
regelt sind (7). 
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